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Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Finanzausschuss der Gemeindevertretung 
Neuenkirchen (Vorberatung)  Ö 
Gemeindevertretung der Gemeinde 
Neuenkirchen (Entscheidung) 10.07.2023 Ö 

 
Sachverhalt  
Die Erstellung eines Nachtragshaushalts ergibt sich aus § 48 
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern. Die Gründe die zur Erstellung 
eines Nachtragshaushalts führten,  wurden im Vorbericht des Nachtragshaushalts 
ausführlich beschrieben. 
Mitwirkungsverbot 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschließt in der heutigen 
Sitzung den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023. 
Finanzielle Auswirkungen 
Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem Ergebnis- und 
Finanzhaushalt des Nachtragshaushalts. 
 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen? 

X Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)  

       Ja  ergebniswirksam  finanzwirksam 

 

a.) bei planmäßigen Ausgaben: 
Deckung durch Planansatz 
in Höhe von: 0,00 € 

Gesamtkosten: 00,00 € im Produktsachkonto ( PSK ): 00000.00000000 
 

b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:  Deckung erfolgt über:  

Gesamtkosten: 00,00 € 1. folgende Einsparungen : 
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zusätzliche Kosten: 00,00 € 
im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

2. folgende Mehreinnahmen:  

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

Bemerkungen: TEST 
 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

Folgekosten (zu a.) und b.)) 

 Nein 

 Ja  für Jahr  i.H.v. 

 
Anlage/n 

1 Neuenkirchen_1.Nachtragshaushalt (öffentlich) 
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Neuenkirchen 

  

1. NACHTRAGSPLAN 2023 
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Neuenkirchen  2023 

 

  
   

  1  

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Neuenkirchen 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
 
Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung  vom 10.07.2023 und nach 
Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:  
 

 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden 
 
 

1.  im Ergebnishaushalt von bisher 
EUR 

auf 
EUR 

 der Gesamtbetrag der Erträge  1.721.400  1.741.900  

 der Gesamtbetrag der Aufwendungen  2.034.300  2.038.200  

 das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von  -312.900  -296.300  

    

    

2. im Finanzhaushalt von bisher 
EUR 

auf 
EUR 

 a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen 1.648.500  1.668.100  

  der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 1.873.400  3.177.300  

  der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -224.900  -1.509.200  

     

 b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 402.900  3.355.200  

  der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.505.000  3.718.200  

  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit -1.102.100  -363.000  

     

festgesetzt.   

  
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung) 

wird festgesetzt von bisher 0  EUR auf 470.800  EUR   

 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 Kassenkredite 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 164.800  EUR auf 553.200  EUR   

 
 

 
 

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan 
 
 

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt  

 statt bisher 2,19 Vollzeitäquivalente (VzÄ) 

 nunmehr 2,19 Vollzeitäquivalente (VzÄ). 
 

 
1  einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

Seite 7 von 61



Neuenkirchen  2023 

 

2     

   

 

§ 7 Wertgrenzen 
 

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 
10.000,00 EUR übersteigt. 

 
§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit 

 
1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt. 

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog 
gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen. 

3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. 

5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob inner-halb der 
Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinaus gehende Mehrerträge können zur De-

ckung von Mehraufwendungen verwandt werden. 
Nachrichtliche Angaben:  
 
Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich 
 
1. zum Ergebnishaushalt   
 das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich   
  von bisher 1.234.269  EUR 
  auf voraussichtlich 1.240.056  EUR 
    
2. zum Finanzhaushalt   
 Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  

zum 31. Dezember des Haushaltsjahres    
  von bisher 983.540  EUR 
  auf voraussichtlich -319.092  EUR 
    
3. zum Eigenkapital   
 der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres    
  von bisher 5.001.144,81  EUR 
  auf voraussichtlich 5.017.744,81  EUR 
    

 
 
 
 
Neverin, den      

Ort, Datum  Siegel Bürgermeister 
   
 
 

  

   

 
 

Hinweis: 
 

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrats des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als 
untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ______________ wie folgt bekanntgegeben worden: 

 

 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
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  3  

 
Die Nachtragshaushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
(Unterschrift) 
Bürgermeister 
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Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2023  

1. Allgemeines 

Die Haushaltssatzung 2023 wurde durch die Gemeindevertretung am 05.12.2022 beraten und 

beschlossen.  

Mit Schreiben vom 31.05.2023 hat die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung der 

Gemeinde Neuenkirchen und deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt. Die 

Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Neuenkirchen enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und 

ist gemäß § 47 Absatz 2 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 

nur anzeigepflichtig. 

2. Notwendigkeit Nachtrag 2023 

Die Pflicht, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, ergibt sich aus § 48 KV M-V. Dies ist der Fall, 

wenn u.a. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder 

Investitionsförderungsmaßnahmen getätigt werden sollen. Ebenso ist eine Nachtragshaushaltssatzung 

zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft 

werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. 

Die Notwendigkeit für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2023 ergibt sich insbesondere 

aufgrund der erforderlichen Bereitstellung finanzieller und bisher nicht eingeplanter Mittel für: 

- Neubau Radweg von Neuenkirchen nach Ihlenfeld 

- Erwerb von Flächen am Tiefsee 

3. Entwicklung des Haushaltsvolumens 

Um die Haushaltsplanung so wirklichkeitsnah wie möglich zu gestalten, ist der Ergebnis- und 

Finanzhaushalt der Gemeinde Neuenkirchen überarbeitet worden. 

Es ergeben sich mehrere Änderungen im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt, die im Anschluss näher 

erläutert werden. 

Folgende nenneswerte Veränderungen haben sich in den nachfolgenden Produkten ergeben: 

21502: Schulumlage 

Konto: 4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden   + 9.900 € 
Grund: Erstattung zuviel gezahlten Schullastenausgleich nach Abrechnung festgestellter 
Jahresergebnisse 
 
42401: Grünflächen 
Konto: 7851000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken    + 10.000 € 
Grund: die Gemeinde möchte die Flächen am Tiefsee von den derzeitigen Grundstückseigentümern 
erwerben und muss für den Erwerb inkl. Aller Nebenkosten ca. 10.000 € einplanen 
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55301: Friedhofswesen 

Konto: 4429000 Kostenerstattungen von Sonstigen    + 8.000 € 
Grund: Erstattung der Pflegekosten für die Pflege der kirchlichen Friedhöfe durch die Emmaus-
Kirchgemeinde Staven  
 
11405: Zentrale Dienste 

Konto: 4622000 Säumnisgebühren      + 1.000 € 
Grund: zusätzliche Erträge bei der Verfolgung der Säumnis- und Mahngebühren 
 
57301: Kommunale Einrichtungen 

Konto: 5224000 Gas       + 3.900 € 
Grund: Erhöhung der Abschlagszahlungen durch die kommunalen Versorgungsträger aufgrund der 
schlecht kalkulierbaren Entwicklung der Preise 
 
61200: allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Konto: 689100 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 (4) GemHVO-Doppik MV +  1.300.000 € 
Konto: 7698000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 (4) GemHVO-Doppik MV  ./. 1.300.000 € 
Grund: Die Gemeinde Neuenkirchen weist im Muster 5b zum 31. Dezember 2023 (unter 
Berücksichtigung 
V-IST 2022) einen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. 1.395.366 EUR aus. 
Demgegenüber steht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum selben 
Zeitpunkt i. H. v. -1.320.868 EUR. Dementsprechend kann die Gemeinde zum Ende des aktuellen 
Haushaltsjahres nur noch liquide Mittel i. H. v. 74.499 EUR ausweisen. Die Gemeinde hat die 
erwirtschafteten liquiden Mittel aus den positiven Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit zur 
Finanzierung der gesamten Investitionen benutzt. In diesem Zusammenhang verweise ich auf ein 
Rundschreiben des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung MV 
bzgl. der Verwendung eines positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zur 
Investitionsfinanzierung. Hier heißt es, dass der positive Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen vorrangig zur Investitionsfinanzierung benutzt werden soll. Dies ist zweifelsfrei von 
der Gemeinde Neuenkirchen umgesetzt worden. Allerdings erfolgte keine Umbuchung nach § 12 
Absatz 4 GemHVO-Doppik M-V, sodass der Grundsatz der Haushaltswahrheit und –klarheit in 
diesem Fall keine Berücksichtigung fand. Diese Ausgleichsmöglichkeiten des § 12 Absatz 
4 GemHVO-Doppik M-V anhand des Rundschreibens des Ministeriums wurde prüfen und mit der 
Erstellung des Nachtragshaushalts entsprechend umgesetzt. 
 
 

4. Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 

Für die Finanzierung des Radwegneubaus ist eine Ermächtigung zur Aufnahme von 

Investitionskrediten erforderlich, da die finanziellen Mittel zur Finanzierung aller geplanten 

Maßnahmen nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen und die Investitionen nicht über einen 

Kassenkredit finanziert werden dürfen. 

5. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen geplant. 
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6. Veränderungen im Bereich des Kassenkredit 

Die Fördermittel werden erst nach Abschluss der Baumaßnahme und Vorlage des 

Verwendungsnachweises vollständig ausgezahlt. Damit die Gemeinde Neuenkirchen dennoch ihre 

fortlaufende Finanzierung absichern kann, wird zur Vorfinanzierung der Fördermittel der Bestand an 

Kassenkredit erhöht.      
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Neuenkirchen  1. Nachtragsplan 2023 
Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung  

Produkt 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften Frau Niestaedt 
 

  
   

  23 

Finanzen in €: 

Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz       
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Neuenkirchen  1. Nachtragsplan 2023 
Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung  

Produkt 11403 Gemeindearbeiter Frau Hennig 
 

  
   

  25 

Finanzen in €: 

Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz       

Seite 31 von 61



Seite 32 von 61



Seite 33 von 61



Seite 34 von 61



Seite 35 von 61



Neuenkirchen  1. Nachtragsplan 2023 
Hauptproduktbereich 5 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  

Produkt 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung Frau Hennig 
 

30     

   

Finanzen in €: 

Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge       

Neuer Haushaltsansatz 32.000 131.800 -99.800 89.700 226.500 -136.800 

Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz       
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Neuenkirchen  1. Nachtragsplan 2023 
Hauptproduktbereich 6 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  

Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Herr Müller 
 

32     

   

Finanzen in €: 

Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz       
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Neuenkirchen  1. Nachtragsplan 2023 
Hauptproduktbereich 6 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 62 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen  

Produkt 62100 Beteiligungen Herr Müller 
 

  
   

  35 

Finanzen in €: 

Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz       
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Neuenkirchen  1. Nachtragsplan  2023 
 

  
   

  43 

Investitionsprogramm 

Nr. Bezeichnung der Maßnahme 

Teil-
haus
halt 

Produkt 

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Ergebnisse bis 
einschließlich 

2021 

Ansätze  
 

2022 

Ansatz  
 

2023 

Planungsdaten  
 

2024 

Planungsdaten  
 

2025 

Planungsdaten  
 

2026 

Planungsdaten der weiteren 
Haushaltsjahre bis zum 

Abschluss der Maßnahme 

Gesamtein-/  
-auszahlungen 

  
Neuer 

Haushalts-

ansatz 

Veränderung 

gegenüber 

bisherigem 

Haushalts-

ansatz 

Neuer 

Haushalts-

ansatz 

Veränderung 

gegenüber 

bisherigem 

Haushalts-

ansatz 

Neuer 

Haushalts-

ansatz 

Veränderung 

gegenüber 

bisherigem 

Haushalts-

ansatz 

Neuer 

Haushalts-

ansatz 

Veränderung 

gegenüber 

bisherigem 

Haushalts-

ansatz 

Neuer 

Haushalts-

ansatz 

Veränderung 

gegenüber 

bisherigem 

Haushalts-

ansatz 

Neuer 

Haushalts-

ansatz 

Veränderung 

gegenüber 

bisherigem 

Haushalts-

ansatz 

in € 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Saldo  0,00 120.300 -1.663.000 -560.900 72.300 0 74.800 0 74.800 0 0 0 0 0 
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